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A. Landesverwaltungsamt 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Gefahrenabwehr, Hoheitsangelegenheiten, Sport 
über Auslegungszeiten des externen Alarm- und  
Gefahrenabwehrplanes für die RWE Gas Storage 

West GmbH, Betriebsbereich Staßfurt, Neustaßfurt 30 
in 39418 Staßfurt 

 
Auf der Grundlage der Verordnung zur Aufstellung exter-
ner Alarm- und Gefahrenabwehrpläne (AlGefPl-VO) vom 
04. Oktober 2001, Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Sachsen-Anhalt, Nummer 44, S. 400, zuletzt geän-
dert durch Artikel 7 der Verordnung vom 18. Dezember 
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2018, Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Sach-
sen-Anhalt, S. 443, 445 wird der Plan für die 
 

RWE Gas Storage West GmbH 
Betriebsbereich Staßfurt 

Neustaßfurt 30 
39418 Staßfurt 

 
in der Zeit vom 21. Oktober bis 22. November 2020 in der 
Stadt Staßfurt, Hohenerxlebener Straße 12, 39418 
Staßfurt, Zimmer 206 in den folgenden Sprechzeiten:  
 
Montag:  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
  13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Dienstag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
  13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Mittwoch: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
  13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Donnerstag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
  13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Freitag:   08.00 bis 12.00 Uhr  
 
öffentlich ausgelegt. In dieser Zeit können Bedenken oder 
Anregungen zu diesem Plan an Frau Rzehaczek (Tel. 
03925/ 981 203) vorgebracht werden. 
 

---------- 
Öffentliche Bekanntmachung des  

Referates Wirtschaft über die Ausschreibung bevoll-
mächtigter Bezirksschornsteinfeger (m/w/d) für den 

Kehrbezirk Wittenberg Nr. 07 
 
Für die Tätigkeit als bevollmächtigte Bezirksschornstein-
fegerin oder bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger 
wird der Kehrbezirk Wittenberg Nr. 07 für eine Bestellung 
zum 1. Februar 2021 (Vergabetermin) im Land Sachsen-
Anhalt ausgeschrieben. Der vollständige Ausschreibungs-
text kann ab dem 15.10.2020 unter www.bund.de sowie 
unter www.lvwa.sachsen-anhalt.de abgerufen werden. 
Ferner liegt der Ausschreibungstext bis zum Ablauf der  
Bewerbungsfrist im Landesverwaltungsamt beim Referat 
Wirtschaft zu jedermanns Einsicht aus. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 16. November 
2020 (Ausschlussfrist) an das 
 

Landesverwaltungsamt 
Referat Wirtschaft 

Ernst-Kamieth-Straße 2 
06112 Halle (Saale) 

 
---------- 

 
Öffentliche Bekanntmachung des Referates  

Planfeststellungsverfahren über die Auslegung  
des Planfeststellungsbeschlusses für den Neubau 

der BAB 14 VKE 1.1 AS Dahlenwarsleben bis  
AS Wolmirstedt, Bau-km 200+022,000 bis 

211+161,135 in den Gemarkungen Dahlenwarsleben, 
Meitzendorf, Klein Ammensleben, Groß Ammensle-

ben, Jersleben, Samswegen, Wolmirstedt, Mose, 
Meseberg und Colbitz, im Bereich der Stadt Wol-

mirstedt, der Gemeinde Niedere Börde, der Gemeinde 
Barleben, der Verbandsgemeinde Elbe-Heide, der 

Stadt Tangerhütte und der Gemeinde Hohe Börde, im 
Landkreis Börde (Antragsteller: Deutsche Einheit 

Fernstraßenplanungs- und –bau GmbH, DEGES) zu-
gleich Ersetzung der Zustellung des Beschlusses ge-
mäß § 74 Abs. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

(VwVfG) i. V. m. § 1 Abs. 1 Satz 1 VwVfG des Landes 
Sachsen-Anhalt 

 
I. 

Mit dem Planfeststellungsbeschluss des Landesverwal-
tungsamtes Sachsen-Anhalt vom 14.10.2020 (Az.: 
308.2.2-31027-F1.11) ist der Plan für den Neubau der BAB 
14 VKE 1.1 (von Bau-km 200+022,000 bis 211+161,135) 
gemäß § 17 Absatz 1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in 
Verbindung mit § 1 des Gesetzes zur Beschleunigung der 
Planungen für Verkehrswege in den neuen Ländern sowie 
im Land Berlin (Verkehrswegeplanungsbeschleunigungs-
gesetz – VerkPBG), in Verbindung mit § 74 Abs. 1 Satz 1 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) und § 1 
VwVfG LSA, festgestellt worden.  
Das Vorhaben unterliegt der Pflicht zur Umweltverträglich-
keitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG). Die Umweltverträglichkeitsprüfung 
ist Bestandteil des Beschlusses. 
Vorhabenträger ist die Deutsche Einheit Fernstraßenpla-
nungs- und –bau GmbH (DEGES). 
 

II. 
Da mehr als 50 Zustellungen des Planfeststellungsbe-
schlusses vorzunehmen wären, wird die Zustellung ge-
mäß § 74 Absatz 5 VwVfG i durch diese öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt. 
 
Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses liegt 
zusammen mit einer Ausfertigung der festgestellten Plan-
unterlagen in der Zeit vom 
 

26.10.2020 bis einschließlich zum 09.11.2020 
 
in folgenden Städten und Verbandsgemeinden/Gemein-
den zur allgemeinen Einsichtnahme während der Dienst-
stunden aus: 
 
Stadt Wolmirstedt 
 
Montag  von 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr und  
  von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Dienstag  von 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr und  
  von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Mittwoch  von 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr und  
  von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Donnerstag von 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr und  
  von 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
Freitag  von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr. 
 
Auslegungsort ist die Stadt Wolmirstedt, August-Bebel-
Straße 25, 39326 Wolmirstedt. 
 
 
Gemeinde Niedere Börde 
 
Montag  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
  von 13.30 Uhr bis 15:45 Uhr 
Dienstag  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
  von 13.30 Uhr bis 17:45 Uhr 
Mittwoch  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
  von 13.30 Uhr bis 15:45 Uhr 
Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
  von 13.30 Uhr bis 15:45 Uhr 
Freitag  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 
 
Auslegungsort ist die Gemeinde Niedere Börde, Große 
Straße 9/10, 39326 Niedere Börde 
OT Groß Ammensleben, Haus 1, Versammlungsraum. 
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BITTE BEACHTEN SIE: 
Die Gemeindeverwaltung ist derzeit weiterhin grundsätz-
lich im Dienstbetrieb und per Telefon/E Mail/Fax/Post er-
reichbar. Das Betreten der Gebäude ist jedoch nur nach 
konkreter Terminvereinbarung möglich. 
 
Stadt Tangerhütte 
 
Montag  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
Dienstag  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
  von 13.00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Mittwoch  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
  von 13.00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Freitag  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 
 
Auslegungsort ist die Stadt Tangerhütte, Bismarckstraße 
5, 39517 Tangerhütte. 
 
 
Gemeinde Barleben 
 
Montag  von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
  von 13.00 Uhr bis 15:00 Uhr 
Dienstag  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
  von 13.00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Mittwoch  von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
  von 13.00 Uhr bis 15:00 Uhr 
Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
  von 13.00 Uhr bis 15:30 Uhr 
Freitag  von 08.00 Uhr bis 11.00 Uhr. 
 
Auslegungsort ist die Gemeinde Barleben, E.-Thälmann-
Straße 22, 39179 Barleben, Kellergeschoss, Bauamt 
Raum 0.07. 
 
BITTE BEACHTEN SIE: 
Einsichtnahme nach terminlicher Absprache mit dem Bau- 
und Ordnungsamt, Tel. 039203 5652623, E-Mail 
carola.studte@barleben.de möglich. 
 
 
Gemeinde Hohe Börde 
 
Montag  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
  von 13.30 Uhr bis 15:00 Uhr 
Dienstag  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
  von 13.30 Uhr bis 18:00 Uhr 
Mittwoch  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
  von 13.30 Uhr bis 15:00 Uhr 
Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
  von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
Freitag  von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 
 
Auslegungsort ist die Gemeinde Hohe Börde, Ortsteil Irxle-
ben, Bördestraße 8, 39167 Hohe Börde, Zentrale des 
Dienstgebäudes. 
 
 
Verbandsgemeinde Elbe-Heide 
 
Montag  von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
  von 13.00 Uhr bis 15:00 Uhr 
Dienstag  von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
  von 13.00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Mittwoch  von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
  von 13.00 Uhr bis 15:00 Uhr 

Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
  von 13.00 Uhr bis 15:30 Uhr 
Freitag  von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 
 
Auslegungsort ist die Verbandsgemeinde Elbe-Heide, 
Magdeburger Str. 40, 39326 Rogätz. 
 
Der Planfeststellungsbeschluss wird dem Träger des Vor-
habens sowie dem BUND Landesverband Sachsen-An-
halt e.V. individuell zugestellt. Im Übrigen gilt der Be-
schluss mit dem Ende der Auslegungsfrist allen Betroffe-
nen und denjenigen gegenüber, die Einwendungen erho-
ben oder Stellungnahmen abgegeben haben, als zuge-
stellt (§ 74 Absatz 5 Satz 3 VwVfG). 
 
Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann der Planfest-
stellungsbeschluss von den Betroffenen und denjenigen, 
die Einwendungen erhoben haben, beim Landesverwal-
tungsamt Sachsen-Anhalt, Referat 308, Ernst-Kamieth-
Straße 2, 06112 Halle/Saale schriftlich oder elektronisch 
(planfeststellung@lvwa.sachsen-anhalt.de) angefordert 
werden. 
 
Zusätzlich können der Planfeststellungsbeschluss und die 
Planunterlagen über die Internet-Seite des Landesverwal-
tungsamtes unter der Adresse https://lvwa.sachsen-an-
halt.de/das-lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr/planfest-
stellung/abgeschlossene-verfahren/ eingesehen werden; 
maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausgeleg-
ten Unterlagen (§ 27 a Abs. 1 VwVfG).  
 

III. 
Gegenstand des Vorhabens 

Die mit diesem Beschluss planfestgestellte VKE 1.1 ist ein 
11,139 km langes Teilstück der BAB 14 im Land Sachsen-
Anhalt. 
Die Verkehrseinheit beginnt an der vorhandenen An-
schlussstelle Dahlenwarsleben ca. 600 m nordöstlich der 
Ortslage Dahlenwarsleben und schwenkt in Höhe der 
Ortslage Meitzendorf in nördlicher Richtung ab.  
Im weiteren Verlauf kreuzt die geplante Trasse der A 14 
u.a. die eingleisige DB AG-Strecke Abzw. Glindenberg – 
Oebisfelde. Der bestehende Mittellandkanal wird über-
führt. 
Nördlich des Mittellandkanals ist die Verknüpfung mit der 
geplanten Bundesstraße 71 neu (B 71n) als Anschluss-
stelle Haldensleben vorgesehen. 
Im Bereich Hammberg wird eine beidseitige PWC-Anlage 
„Wolmirstedt“ angeordnet. 
 
Im Streckenbereich der VKE 1.1 sind insgesamt 50 Inge-
nieurbauwerke vorgesehen. Diese unterteilen sich in 16 
Brückenbauwerke, 30 Anlagen zum Kollisionsschutz und 
4 Irritationsschutzwände. 
 
Die Trasse endet südlich der AS Wolmirstedt (Gegenstand 
der VKE 1.2). 
 
Umfangreiche Baumaßnahmen an Kreuzungen und Ein-
mündungen sowie Änderungen im Wegenetz sind vorge-
sehen.  
 
Bestandteil der Planung sind landschaftspflegerische Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen zum Schutz von Natur 
und Landschaft. 
 

mailto:carola.studte@barleben.de
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr/planfeststellung/abgeschlossene-verfahren/
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr/planfeststellung/abgeschlossene-verfahren/
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr/planfeststellung/abgeschlossene-verfahren/
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Die Verkehrswirksamkeit des vorliegenden Abschnittes 
wird gemeinsam mit der unter Verkehr stehenden VKE 1.2 
erreicht. 
Das Bauvorhaben stellt einen Abschnitt der geplanten, ca. 
155 km langen BAB 14 zwischen Magdeburg und Schwe-
rin dar. Mit dem Lückenschluss bzw. Neubau der BAB 14 
werden die Regionen Altmark in Sachsen-Anhalt sowie 
Prignitz in Brandenburg und Ludwigslust in Mecklenburg-
Vorpommern an das übergeordnete, großräumige Fern-
straßennetz angeschlossen. 
 
Verfügender Teil des Planfeststellungsbeschlusses 

 
Der Planfeststellungsbeschluss stellt den Plan für das 
oben genannte Straßenbauvorhaben fest. 
 
Der Beschluss enthält zahlreiche Schutzmaßnahmen, Auf-
lagen und sonstige Regelungen. Diese dienen u. a. dem 
Schutz von Natur und Landschaft, dem Gewässerschutz 
sowie dem Schutz weiterer öffentlicher und privater Be-
lange. 
 
In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle rechtzeitig 
vorgetragenen Einwendungen, Forderungen und Anre-
gungen entschieden worden. 
 
Die in den Planunterlagen enthaltenen Grunderwerbsun-
terlagen enthalten aus Datenschutzgründen keine Anga-
ben über Namen und Anschriften der Grundeigentümer. 
Betroffenen Grundeigentümern wird von den auslegenden 
Stellen oder der Planfeststellungsbehörde des Landesver-
waltungsamtes Sachsen-Anhalt auf Anfrage Auskunft über 
die von dem Vorhaben betroffenen eigenen Grundstücke 
gegeben. 
 
Dem Vorhabenträger wurden wasserrechtliche Erlaub-
nisse und wasserrechtliche Genehmigungen erteilt. 
 
Im Verfahren ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
geführt worden.  
 

IV. 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Die Rechtsbehelfsbelehrung des Planfeststellungsbe-
schlusses lautet: 
 
Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb 
eines Monats nach Zustellung Klage bei dem  
 

Bundesverwaltungsgericht 
Simsonplatz 1 
04107 Leipzig 

 
erhoben werden.  
Der Kläger muss sich, außer in Prozesskostenhilfeverfah-
ren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten las-
sen. Welche Bevollmächtigten dafür zugelassen sind, 
ergibt sich aus § 67 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO). 
 
Die Klage ist beim Gericht schriftlich zu erheben. Sie kann 
nach Maßgabe des § 55a VwGO auch als elektronisches 
Dokument bei Gericht eingereicht werden. Die Klage muss 
den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Kla-
gebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten An-
trag enthalten und die zur Begründung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel sollen angegeben werden. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind 
innerhalb einer Frist von zehn Wochen ab Klageerhebung 

anzugeben. Erklärungen und Beweismittel, die erst nach 
Ablauf dieser Frist vorgebracht werden, sind vom Gericht 
nur zuzulassen, wenn der Kläger die Verspätung genü-
gend entschuldigt (§ 6 Abs. 2 Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setz, § 87b Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 VwGO). Dies gilt nicht, wenn 
es mit geringem Aufwand möglich ist, den Sachverhalt 
auch ohne Mitwirkung des Klägers zu ermitteln. Der Ent-
schuldigungsgrund ist auf Verlangen des Gerichts glaub-
haft zu machen.  
 
Die Klage ist gegen das Landesverwaltungsamt, vertreten 
durch den Präsidenten, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 
Halle (Saale) zu richten.  
 
Die Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Planfest-
stellungsbeschluss hat keine aufschiebende Wirkung. Für 
das Vorhaben ist vordringlicher Bedarf nach dem Gesetz 
über den Ausbau von Bundesfernstraßen festgestellt. Der 
Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der 
Anfechtungsklage (§ 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO) gegen die 
getroffene Entscheidung kann nur innerhalb eines Monats 
nach der Zustellung des Planfeststellungsbeschlusses bei 
dem angegebenen Gericht gestellt und begründet werden. 
 
Im Auftrag 
gez. Bösken 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntgabe des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur  
Vorprüfung nach § 7 des Gesetzes über die Umwelt-

verträglichkeitsprüfung (UVPG) im Rahmen des  
Genehmigungsverfahrens zum Antrag der  

UHH Umschlags- und Handelsgesellschaft  
Haldensleben mbH in 39340 Haldensleben auf  

Erteilung einer Genehmigung nach § 16 des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur wesentli-

chen Änderung einer Anlage zum Umschlagen von 
nicht gefährlichen Abfällen, einer offenen oder un-

vollständig geschlossenen Anlage zum Be- und 
Entladen von staubenden Schüttgütern und zur  
Erfassung von Getreide, Ölsaaten oder Hülsen-

früchten in 39340 Haldensleben, Landkreis Börde 
 
 

Die UHH Umschlags- und Handelsgesellschaft Hal-
densleben mbH in 39340 Haldensleben beantragte mit 
Schreiben vom 25.11.2019 (PE 28.11.2019) beim Lan-
desverwaltungsamt Sachsen-Anhalt die Genehmigung 
nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) für die wesentliche Änderung der 
 

Anlage zum Umschlagen von nicht gefährlichen 
Abfällen, einer offenen oder unvollständig ge-

schlossenen Anlage zum Be- und Entladen von 
staubenden Schüttgütern und zur Erfassung von 

Getreide, Ölsaaten oder Hülsenfrüchten 
 

hier: 
- Lagerung von nicht gefährlichen Abfällen 

(Schrott (20.000 t), Glasbruch (5.000 t)) 
- Erhöhung der Umschlagskapazität von 

nicht gefährlichen Abfällen von bis zu 
25.000 t/a auf bis zu 75.000 t/a (306 t/d) 

- Reduzierung der Umschlagskapazität von 
Getreide und Futtermittel von bis zu 300.000 
t/a auf bis zu 185.000 t/a (755 t/d)) 
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auf dem Grundstück in 39340 Haldensleben, 
 
Gemarkung:  Haldensleben, 
Flur:   6, 
Flurstücke: 1847, 1849, 1856, 1851, 1858, 1843, 

1845, 1670, 1693, 1854, 1680, 1852, 
1687, 1691, 1674, 1686. 

  
Gemäß § 5 UVPG wird hiermit bekannt gegeben, dass 
im Rahmen einer Vorprüfung nach § 7 UVPG festge-
stellt wurde, dass durch das genannte Vorhaben keine 
erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu befürchten 
sind, so dass im Rahmen des Genehmigungsverfah-
rens keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erfor-
derlich ist.  
 
Aufgrund der Merkmale und des Standortes des Vorha-
bens sowie der getroffenen Vorkehrungen ergeben sich 
folgende wesentliche Gründe für die Feststellung: 
 
- Anhand einer Schallimmissionsprognose wurde 

nachgewiesen, dass die im Bebauungsplan fest-
gesetzten immissionswirksamen flächenbezoge-
nen Schallleistungspegel sicher eingehalten wer-
den. 

- Im Zuge des Vorhabens werden keine Stoffe ge-
handhabt, die ein erhöhtes Störfallrisiko oder be-
sondere Gefahren hinsichtlich der menschlichen 
Gesundheit bergen. 

- Die geplante Lagerfläche ist bereits im Bestand 
vollversiegelt und besitzt somit keine Relevanz als 
Lebensraum von Pflanzen oder Tieren. 

- Die zu lagernden Stoffe/Materialien werden durch 
den vorhandenen Bodenbelag (Vollversiegelung) 
gegenüber der darunterliegenden Erdschicht ab-
geschirmt. 

- Aufgrund der bereits mit dem abgeschlossenen 
Ausbau des Hafengeländes geschaffenen Vo-
raussetzungen wird ein Einsickern von belastetem 
Oberflächenwasser in den Grundwasserleiter 
bzw. ein Eintrag belasteten oder kontaminierten 
Abwassers in die benachbarten Oberflächenge-
wässer verhindert. 

 
Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht 
die Feststellung auf einer Vorprüfung, so ist die Ein-
schätzung der zuständigen Behörde in einem gerichtli-
chen Verfahren betreffend die Zulassungsentscheidung 
nur daraufhin zu überprüfen, ob die Vorprüfung entspre-
chend den Vorgaben des § 7 UVPG durchgeführt wor-
den ist und ob das Ergebnis nachvollziehbar ist. 
 

---------- 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Referates Immissi-

onsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik,  
Umweltverträglichkeitsprüfung zur Entscheidung 

über den Erörterungstermin im Rahmen des Geneh-
migungsverfahrens zum Antrag der Firma UHH Um-

schlags- und Handelsgesellschaft Haldensleben mbH 
in 39340 Haldensleben auf Erteilung einer Genehmi-

gung nach § 16 des Bundes-Immissionsschutz- 
gesetzes zur wesentlichen Änderung einer Anlage 
zum Umschlagen von nicht gefährlichen Abfällen,  

einer offenen oder unvollständig geschlossenen An-
lage zum Be- und Entladen von staubenden Schütt-
gütern und zur Erfassung von Getreide, Ölsaaten  

oder Hülsenfrüchten in 39340 Haldensleben, 
 Landkreis Börde 

 
Die Firma UHH Umschlags- und Handelsgesellschaft Hal-
densleben mbH in 39340 Haldensleben beantragte beim 
Landesverwaltungsamt die Erteilung einer Genehmigung 
nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG) zur wesentlichen Änderung einer 
 

Anlage zum Umschlagen von nicht gefährlichen  
Abfällen, einer offenen oder unvollständig ge- 

schlossenen Anlage zum Be- und Entladen von  
staubenden Schüttgütern und zur Erfassung von  

Getreide, Ölsaaten oder Hülsenfrüchten 
 
hier: 

- Lagerung von nicht gefährlichen Abfällen 
(Schrott (20.000 t), Glasbruch (5.000 t)) 

- Erhöhung der Umschlagskapazität von nicht 
gefährlichen Abfällen von bis zu 25.000 t/a auf 
bis zu 75.000 t/a (306 t/d) 

- Reduzierung der Umschlagskapazität von 
Getreide und Futtermittel von bis zu 300.000 
t/a auf bis zu 185.000 t/a (755 t/d) 

 
(Anlage nach Nr. 8.15.3, 9.11.1, 9.11.2, 8.12.2 und 
8.12.3.1 des Anhangs zur Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) 
 
in 39340 Haldensleben, 
 
Gemarkung:  Haldensleben, 
Flur:   6, 
Flurstücke: 1847, 1849, 1856, 1851, 1858, 1843, 
  1845, 1670, 1693, 1854, 1680, 1852, 
  1687, 1691, 1674, 1686. 
 
Das Vorhaben wurde am 15.07.2020 bekannt gemacht. 
Gemäß § 12 Abs. 1 der Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren (9. BImSchV) wird hiermit bekannt ge-
macht, dass die Genehmigungsbehörde in Ausübung 
pflichtgemäßen Ermessens entschieden hat, dass der Er-
örterungstermin nicht stattfindet.  
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentech-

nik, Umweltverträglichkeitsprüfung über die Ent-
scheidung zum Antrag der UPM Biochemicals GmbH 
in 86153 Augsburg auf Erteilung einer Teilgenehmi-
gung nach § 8 BImSchG i. V. mit § 4 BImSchG zur  

Errichtung einer Anlage zur Gewinnung von Glukose 
und Lignin aus Holzschnitzeln (Bioraffinerie), das 
Leitstandgebäude ausgenommen, in 06237 Leuna, 

Landkreis Saalekreis 
 
Auf Antrag wird der UPM Biochemicals GmbH in 86153 
Augsburg die immissionsschutzrechtliche Teilgenehmi-
gung nach § 8 BImSchG i. V. mit § 4 BImSchG für die Er-
richtung einer 
 
Anlage zur Gewinnung von Glukose und Lignin aus 

Holzschnitzeln (Bioraffinerie), 
das Leitstandgebäude ausgenommen, 
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(Anlage nach den Nummern 6.1, 4.1.2, 4.6 und 9.3.1 des 
Anhangs 1 sowie der Nr. 29 des Anhangs 2 zur Verord-
nung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BIm-
SchV) und Art. 10 der Richtlinie 2010/75/EU über Indust-
rieemissionen (IE-Richtlinie)) 
 
in 06237 Leuna 
 
Gemarkung: Leuna 
Flur:   16 
Flurstück: 297, 
Flur:   5 
Flurstück: 325 
 
durch das Landesverwaltungsamt erteilt. 
 
Die Genehmigung ist gemäß § 12 Abs. 1 BImSchG mit Be-
dingungen und Auflagen zur Erfüllung der Genehmigungs-
voraussetzungen im Sinne des § 6 BImSchG verbunden 
und enthält folgende Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht 
Halle (Justizzentrum Halle, Thüringer Str. 16, 06112 Halle 
(Saale)) erhoben werden. 
 
  
Der Genehmigungsbescheid einschließlich der Begrün-
dung liegt in der Zeit vom: 
 

16.10.2020 bis einschließlich 29.10.2020 
 
bei folgenden Behörden aus und können zu den angege-
benen Werktagen und Zeiten eingesehen werden: 
 
1. Stadtverwaltung Leuna 
 Bauamt 
 Rudolf-Breitscheid-Str. 18 
 06237 Leuna 
 im Gesundheitszeitrum Westflügel (Glasbau) 1. OG 
 
Mo. von 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr 
Di. von 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr 
Mi. von 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr 
Do. von 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr 
Fr. von 09.00 bis 12.00 Uhr 
 
(Beachten Sie bitte, dass der Zugang zum Gebäude zur 
Eindämmung des Corona-Virus für die Öffentlichkeit nur 
beschränkt möglich ist. Eine persönliche Einsichtnahme in 
die Entscheidung ist nur nach vorheriger Terminabstim-
mung möglich. Zur Terminvereinbarung nutzen Sie bitte 
die Telefonnummer 03461 24 95 012) 
 
2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
 Raum A 123 
 Dessauer Str. 70  
 06118 Halle (Saale) 
 
Mo. - Do.   von 08:00 bis 16:00 Uhr 
Fr. und vor  
gesetzlichen Feiertagen von 08:00 bis 13:00 Uhr 
 
(Beachten Sie bitte, dass der Zugang zum Gebäude zur 
Eindämmung des Corona-Virus für die Öffentlichkeit nur 
beschränkt zugängig ist. Eine persönliche Einsichtnahme 
in die Entscheidung ist nur nach vorheriger Terminabstim-
mung möglich. Zur Terminvereinbarung nutzen Sie bitte 
die Telefonnummern: 0345 514 2253 bzw. 2258) 

 
Die Zustellung des Genehmigungsbescheides an die Per-
sonen, die Einwendungen erhoben haben, wird durch 
diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Vom Tage der 
öffentlichen Bekanntmachung an bis zum Ablauf der Kla-
gefrist können der Bescheid und seine Begründung von 
den Personen, die Einwendungen erhoben haben, schrift-
lich beim Landesverwaltungsamt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 
06112 Halle (Saale) angefordert werden. Die Übersen-
dung des Bescheides erfolgt formlos und setzt keine 
neuen Rechtsmittelfristen in Gang. Mit dem Ende der o. g. 
Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, 
die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht 
Halle (Justizzentrum Halle, Thüringer Str. 16, 06112 Halle 
(Saale)) erhoben werden. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentech-
nik, Umweltverträglichkeitsprüfung zum Antrag der 
MDSU Mitteldeutsche Schlacken Union GmbH & Co. 
KG auf Erteilung einer Genehmigung nach § 16 des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur wesentlichen 
Änderung der Schlacke- und Metallaufbereitungsan-
lage am Standort Reesen in 39288 Burg, Landkreis 

Jerichower Land 
 
Die MDSU Mitteldeutsche Schlacken Union GmbH & Co. 
KG in 39288 Burg beantragte beim Landesverwaltungs-
amt die Erteilung einer Genehmigung nach § 16 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur wesentli-
chen Änderung der 
 
Schlacke- und Metallaufbereitungsanlage mit einer 
Durchsatzkapazität von 2.520 t/d und einer Lagerkapa-
zität von 147.300 t 
 
Hier:  
- Erweiterung der Anlage um einen Anlagenteil 
 durch Errichtung und Betrieb: 
 - einer Aufbereitungshalle mit Versickerungs 
  mulde (Dachentwässerung), 
 - eines Büro- und Sozialgebäudes, 
 - einer Waage, 
 - der Anlagentechnik (Vorbehandlungsanlage) 
 - eines Lagerplatzes mit Wassersammelbecken, 
 - von Förderbandanlagen, 
 - von Verkehrswegen 
- Erhöhung der Gesamtdurchsatzkapazität auf  
 3.840 t/d und eine Gesamtlagerkapazität auf  
 222.450 t  
 
(Anlage nach Nr. 8.10.2.1, 8.11.2.3 und 8.12.2 des An-
hangs 1 zur Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen - 4. BImSchV) 
 
auf einem Grundstück in 39288 Burg   
 
Gemarkung:  Reesen    
Flur:  3  
Flurstücke: 10105, 10103, 10101, 10099, 10097, 
  10095, 10093, 137/5, 137/4, 137/3,  
  137/2, 137/1, ,108/2, 10090, 10088,  
  10086, 10091, 10089, 10087, 10104, 
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  10102, 10100, 10098. 10096, 10094, 
  10092, 
 
Flur:  2 
Flurstücke: 205/2, 10013, 10011, 10009, 10007,  
  10005, 10003, 10012, 10010, 10008, 
  10006, 10004, 
 
Des Weiteren wurde von der Antragstellerin gemäß § 8a 
BImSchG der Antrag auf Zulassung des vorzeitigen Be-
ginns für die Errichtung der Anlage gestellt. 
 
Die geänderte Anlage soll entsprechend dem Antrag im 
Juni 2021 in Betrieb genommen werden.  
 
Der Antrag und die dazugehörigen Unterlagen liegen in der 
Zeit vom 
 

23.10.2020 bis einschließlich 23.11.2020 
 
bei folgenden Behörden aus und können zu den angege-
benen Werktagen und Zeiten eingesehen werden: 
 
1. Stadtverwaltung Burg 
 Fachbereich 3 – Stadtentwicklung und Bauen 
 Raum 221 im 2.OG 
 In der Alten Kaserne 2 
 39288 Burg 
 
Mo von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Di von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr  
Mi von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Do von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Fr von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
(Beachten Sie bitte, dass der Zugang zum Gebäude zur 
Eindämmung des Corona-Virus für die Öffentlichkeit nur 
beschränkt möglich ist. Eine persönliche Einsichtnahme in 
die Auslegungsunterlagen ist nur nach vorheriger Termin-
abstimmung möglich. Die persönliche Einsichtnahme fin-
det in einem separaten Raum statt, der nur einzeln bzw. 
von max. zwei Personen aus dem gleichen Haushalt be-
treten werden darf. Zur Terminvereinbarung nutzen Sie 
bitte die Telefonnummern 03921 / 921 236 oder 03921 / 
921 514). 
 
2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
 Raum 123 A  
 Dessauer Str. 70,  
 06118 Halle (Saale) 
  
Mo. - Do.   von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Fr. und vor  
gesetzlichen Feiertagen  von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
 
(Beachten Sie bitte, dass der Zugang zum Gebäude zur 
Eindämmung des Corona-Virus für die Öffentlichkeit nur 
beschränkt möglich ist. Eine persönliche Einsichtnahme in 
die Entscheidung ist nur nach vorheriger Terminabstim-
mung möglich. Zur Terminvereinbarung nutzen Sie bitte 
die Telefonnummern: 0345 514 2253 bzw. 2258) 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können in der Zeit 
vom 
 

23.10.2020 bis einschließlich 23.12.2020 
 

schriftlich bei der Genehmigungsbehörde (Landesverwal-
tungsamt) bzw. bei der Stelle, bei der Antrag und Unterla-
gen zur Einsicht ausliegen, oder elektronisch erhoben wer-
den. Elektronische Einwendungen sind an 
TOEB.Antrag@lvwa.sachsen-anhalt.de zu richten. 
 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtli-
chen Titeln beruhen. 
 
Die Einwendungen sollen neben Vor- und Familiennamen 
auch die volle und leserliche Anschrift des Einwenders ent-
halten. Aus den Einwendungen muss erkennbar sein, 
weshalb das Vorhaben für unzulässig gehalten wird. Die 
Einwendungen werden der Antragstellerin bekannt gege-
ben. Auf Verlangen des Einwenders werden dessen Name 
und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben 
nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendung erforder-
lich sind. 
 
Sofern frist- und formgerechte Einwendungen vorliegen, 
können diese in einem öffentlichen Erörterungstermin am 
26.01.2021 mit den Einwendern und der Antragstellerin er-
örtert werden, soweit dies für die Prüfung der Genehmi-
gungsvoraussetzungen von Bedeutung sein kann. 
 
Beginn der Erörterung: 10:00 Uhr 
Ort der Erörterung:  Stadthalle Burg 
   Konferenzraum 3 
   Platz des Friedens 1 
   39288 Burg 
 
Die Ermessensentscheidung der Genehmigungsbehörde, 
ob ein Erörterungstermin stattfindet, wird nach Ablauf der 
Einwendungsfrist getroffen und öffentlich bekannt ge-
macht. 
Für den Fall, dass der Erörterungstermin stattfindet, wird 
schon jetzt darauf hingewiesen, dass die frist- und formge-
rechten Einwendungen auch bei Ausbleiben des Antrag-
stellers oder von Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, erörtert werden. 
 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner 
als Vertreter der übrigen Einwender, der darin mit seinem 
Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter 
bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtig-
ter bestellt worden ist. Vertreter kann nur eine natürliche 
Person sein. Gleichförmige Einwendungen, die die vorge-
nannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unbe-
rücksichtigt bleiben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Ent-
scheidung über die Einwendungen durch öffentliche Be-
kanntmachung erfolgen kann. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntgabe des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentech-
nik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur Vorprüfung 
nach § 7 des Gesetzes über die Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVPG) im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens zum Antrag der Firma Indulor Chemie 

GmbH & Co. KG Produktionsgesellschaft Bitterfeld  
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in 06749 Bitterfeld-Wolfen auf Erteilung einer Geneh-
migung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage 
zur Herstellung von Dispersionen und Festharzen  

mit zugehörigem Tanklager für brennbare  
Flüssigkeiten in 06749 Bitterfeld-Wolfen, Landkreis 

Anhalt-Bitterfeld 
 
Die Firma Indulor Chemie GmbH & Co. KG Produktions-
gesellschaft Bitterfeld in 06749 Bitterfeld-Wolfen bean-
tragte mit Schreiben vom 15.09.2019 beim Landesverwal-
tungsamt Sachsen-Anhalt die Genehmigung nach § 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Er-
richtung und den Betrieb einer 
 

Anlage zur Herstellung von Dispersionen und Fest-
harzen mit zugehörigem Tanklager für brennbare 

Flüssigkeiten 
 
auf dem Grundstück in 06749 Bitterfeld-Wolfen,  
Gemarkung:  Bitterfeld,  
Flur:   48,  
Flurstück:  208. 
  
Gemäß § 5 UVPG wird hiermit bekannt gegeben, dass im 
Rahmen einer Vorprüfung nach § 7 UVPG festgestellt 
wurde, dass durch das genannte Vorhaben keine erhebli-
chen nachteiligen Auswirkungen zu befürchten sind, so 
dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist.  
 
Aufgrund der Merkmale und des Standortes des Vorha-
bens sowie der getroffenen Vorkehrungen ergeben sich 
folgende wesentliche Gründe für die Feststellung: 
  

- Die Errichtung und der Betrieb der Anlage erfolgt 
auf der Grundlage eines rechtskräftigen Bebau-
ungsplanes. 

- Im näheren Umfeld befinden sich keine natur-
schutzrechtlichen Schutzgebiete. 

- Am Anlagenstandort bzw. im Umfeld sind keine 
Vorkommen gesetzlich geschützter Biotope oder 
faunistisch bzw. floristisch bedeutsame Arten do-
kumentiert. 

- Die Böden des Anlagenstandortes sind bereits 
stark anthropogen vorbelastet. Das Baufeld 
wurde im Zuge von Sanierungsmaßnahmen mit 
einer Bodenschicht abgedeckt. 

- Die Immissionsprognose weist nach, dass durch 
das Vorhaben keine erheblichen Immissionszu-
satzbelastungen auftreten, die Irrelevanzkriterien 
der TA Luft werden eingehalten. 

- Die Schallprognose kommt zum Ergebnis, dass 
die Immissionsrichtwerte an allen maßgeblichen 
Immissionsorten deutlich unterschritten werden. 

 
Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht 
die Feststellung auf einer Vorprüfung, so ist die Einschät-
zung der zuständigen Behörde in einem gerichtlichen Ver-
fahren betreffend die Zulassungsentscheidung nur darauf-
hin zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den 
Vorgaben des § 7 UVPG durchgeführt worden ist und ob 
das Ergebnis nachvollziehbar ist. 
 

---------- 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Referates Wasser 

über die vorgesehene Neueinleitung des Festset-
zungsverfahrens Überschwemmungsgebiet Uchte 

von der Mündung in die Biese (km 0+187) bis 
Uchtspringe (km 53+607) 

 
Entsprechend § 76 Abs. 4 Gesetz zur Ordnung des Was-
serhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG), in Verbin-
dung mit § 99 Abs. 2 Wassergesetz für das Land Sachsen-
Anhalt (WG LSA) wird hiermit bekannt gegeben, dass vor 
der Festsetzung des Überschwemmungsgebietes Uchte 
der Verordnungsentwurf bei der Wasserbehörde für die 
Dauer von einem Monat zur Einsicht ausliegt.  
Zum Entwurf der Verordnung kann sich bis zu zwei Wo-
chen nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Wasserbehörde geäußert werden. 
 
Auslegungszeitraum: 19.10.2020 bis einschl. 20.11.2020 
 
Auslegungsort:  Landesverwaltungsamt  
 Obere Wasserbehörde 
 Dessauer Str. 70 
 Zimmer 200 
 06118 Halle (Saale) 
 
Mo. – Do. von 09:00 bis 12:00 Uhr und  
 von 13:00 bis 15:00 Uhr 
Fr. und vor  
gesetzlichen Feiertagen von 09:00 bis 12:00 Uhr 
 
Zeitgleich werden der Verordnungsentwurf (PDF-Datei) 
sowie die Grenzen der Überschwemmungsgebiete auf der 
Internetseite des Landesverwaltungsamtes 
(http://www.lvwa.sachsen-anhalt.de/service/ueber-
schwemmungsgebiete/) in einem Geoinformationssystem 
(GIS) zur Ansicht bereitgestellt. 
 
Das Kartenmaterial zur Bekanntmachung befindet 
sich im Anlagenteil dieses Amtsblattes 
 

---------- 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Referates Wasser 

über die vorgesehene Festsetzung des Überschwem-
mungsgebietes Goldbach vom Flusskilometer  

(km 0+908) bis Mönchenmühle (km 26+892) 
 
Entsprechend § 76 Abs. 4 Gesetz zur Ordnung des Was-
serhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG), in Verbin-
dung mit § 99 Abs. 2 Wassergesetz für das Land Sachsen-
Anhalt (WG LSA) wird hiermit bekannt gegeben, dass vor 
der Festsetzung des Überschwemmungsgebietes Gold-
bach der Verordnungsentwurf bei der Wasserbehörde für 
die Dauer von einem Monat zur Einsicht ausliegt.  
Zum Entwurf der Verordnung kann sich bis zu zwei Wo-
chen nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Wasserbehörde geäußert werden. 
 
Auslegungszeitraum: 19.10.2020 bis einschl. 20.11.2020 
 
Auslegungsort:  Landesverwaltungsamt  
 Obere Wasserbehörde 
 Dessauer Str. 70 
 Zimmer 200 
 06118 Halle (Saale) 
 
Mo. – Do.  von 09:00 bis 12:00 Uhr und  
  von 13:00 bis 15:00 Uhr 
Fr. und vor  
gesetzlichen Feiertagen  von 09:00 bis 12:00 Uhr 
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Zeitgleich werden der Verordnungsentwurf (PDF-Datei) 
sowie die Grenzen der Überschwemmungsgebiete auf der 
Internetseite des Landesverwaltungsamtes 
(http://www.lvwa.sachsen-anhalt.de/service/ueber-
schwemmungsgebiete/) in einem Geoinformationssystem 
(GIS) zur Ansicht bereitgestellt. 
 
Das Kartenmaterial zur Bekanntmachung befindet 
sich im Anlagenteil dieses Amtsblattes 
 

---------- 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Referates Wasser 

über das Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung 
gemäß §§ 5, 7 Gesetz über die Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVPG) zur Feststellung der UVP-Pflicht 
für das Vorhaben „Errichtung und Betrieb einer Fern-

wasserleitung von Gleina (Burgenlandkreis) bis  
Mücheln (1. BA) und von Mücheln bis Braunsbedra, 

OT Krumpa (Saalekreis, 2. BA) “ 
 
Die Fernwasserversorgung „Elbaue-Ostharz“ GmbH und 
der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasser-
beseitigung Geiseltal (ZWAG) beabsichtigen eine Fern-
wasserleitung in zwei Bauabschnitten mit einer Länge von 
ca. 13 km zu verlegen. 
Mit den neuen Versorgungsanlagen wird die Überleitung 
von Fernwasser aus der Rappbodetalsperre in das Ver-
bandsgebiet des ZWAG ermöglicht. Zukünftig kann 
dadurch eine Trinkwasserversorgung auf qualitativ und 
quantitativ hohem Niveau gesichert werden. 
 
Im 1. Bauabschnitt wird die Fernwasserversorgung „El-
baue-Ostharz“ GmbH ihr Netz vom Anbindepunkt Gleina 
aus bis zum Standort Hochbehälter/Druckerhöhungsan-
lage Mücheln erweitern (ca. 7,15 km).  
Im 2. Bauabschnitt realisiert der ZWAG die Verbindungs-
leitung zwischen dem Betriebsstandort Mücheln und dem 
Hochbehälter Kruma (ca. 5,7 km). 
 
Gemäß §§ 5, 7 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) wird hiermit bekannt gegeben, dass 
im Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung zur Feststellung 
der UVP-Pflicht festgestellt wurde, dass für das o. g. Vor-
haben (Vorhaben nach Nr. 19.8.1 der Anlage 1 zum 
UVPG) keine Pflicht zur Durchführung der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung besteht. 
 
Nach einer überschlägigen Prüfung unter Berücksichti-
gung der in der Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien 
kann das Vorhaben bei Umsetzung der geplanten Maß-
nahmen keine erheblich nachteiligen Auswirkungen ha-
ben, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsent-
scheidung zu berücksichtigen wären. 
 
Aufgrund der Merkmale und des Standortes sowie der ge-
troffenen Vorkehrungen ergeben sich folgende wesentli-
che Gründe für die Feststellung: 
 
Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche 
Gesundheit 
 
Die mit der Errichtung der Fernwasserleitung verbundenen 
Bautätigkeiten werden nicht zu erheblichen Beeinträchti-
gungen des Schutzgutes Mensch beitragen.  
Durch die Bauarbeiten sind durch den Einsatz geräusch-
armer Baumaschinen und durch die Vermeidung größerer 
Staubentwicklungen lediglich mit zeitlich befristeten Schall-

Staub- und Schadstoffemissionen im Bereich der vom Ge-
samtvorhaben zu querenden Ortslagen zu rechnen.  
Der überwiegende Teil der geplanten Trasse verläuft au-
ßerhalb der betroffenen Ortslagen, so dass eine Betroffen-
heit von Anwohnern nur in relativ kurzen Phasen der Ge-
samtbauzeit gegeben ist. 
 
Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
 
Der geplante Trassenkorridor überschneidet sich mit Flä-
chen des Naturparkes „Saale-Unstrut-Triasland“ und des 
Landschaftsschutzgebietes „Müchelner Kalktäler“. Ein 
weiteres Landschaftsschutzgebiet (LSG „Göster Berg“) 
grenzt auf einer Länge von ca. 2,4 km an den Leitungskor-
ridor an. Die Leitung wird im Bereich von Feldwegen und 
deren Randbereichen sowie innerhalb ausgeräumter 
Ackerflächen verlegt. Für die betroffenen Flächen ist keine 
besondere Bedeutung/Funktion innerhalb der großräumig 
ausgewiesenen Schutzgebiete ableitbar.    
Für die betreffenden Schutzgebiete sind baubedingt keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
Auch die baubedingten Störungen benachbarter, nicht un-
mittelbar betroffener Schutzgebiete (z. B. FFH-Gebiet „Mü-
chelholz, Müchelner Kalktäler und Hirschgrund Brand-
eroda“) liegen unterhalb der Erheblichkeitsschwelle.     
 
Relevante anlagen- oder betriebsbedingte Wirkungen sind 
angesichts des unterirdischen Verlaufs der Leitungstrasse 
nicht gegeben. 
 
In den vom Leitungsvorhaben betroffenen Bereichen sind 
überwiegend Biotopstrukturen vorhanden, deren natur-
schutzfachlicher Wert nur als durchschnittlich bis gering 
einzustufen ist (Intensivacker, Wegeflächen). 
Es ist davon auszugehen, dass mittels geeigneter Vermei-
dungs- und Minderungsmaßnahmen Verluste oder erheb-
liche Beeinträchtigungen der hochwertigen Biotopstruktu-
ren vermieden werden können.  
 
Auf der Grundlage der ausgewerteten Unterlagen sind 
durch das Vorhaben keine relevanten Beeinträchtigungen 
von Tieren zu erwarten. Bezüglich der im GIS-
Auskunftssystem des Landes Sachsen-Anhalt für das Um-
feld dokumentierten Arten sind keine erheblichen Beein-
trächtigungen abzuleiten. Selbst wenn baubedingte Wir-
kungen zu Störungen einzelner Individuen führen sollten, 
liegen diese in Anbetracht der zeitlichen und räumlichen 
Begrenzung sowie der fehlenden Betroffenheit von Kern-
lebensräumen unterhalb der Erheblichkeitsschwelle.  
 
Anlagen- und betriebsbedingt sind durch die unterirdisch 
verlaufende Leitung keine relevanten Beeinträchtigungen 
von Flora und Fauna ableitbar.  
 
Insgesamt ist durch das geplante Vorhaben unter Beach-
tung der o. g. Maßgaben bezüglich des Schutzgutes Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt mit keinen erheblich 
nachteiligen Auswirkungen zu rechnen.    
 
Schutzgüter Boden und Fläche 
 
Im Zuge der Bautätigkeit wird in den Boden eingegriffen 
(Ausheben des Leitungsgrabens, Bodenverdichtung durch 
Baumaschinen und -fahrzeuge etc.) 
 
Es ist davon auszugehen, dass die betroffenen Böden 
durch die bestehende langjährige Ackernutzung vorbelas-
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tet sind (Störung des natürlichen Bodengefüges durch me-
chanische Bearbeitung, Beeinflussung durch Einsatz von 
Dünger und Pflanzenschutzmaßnahmen etc.). Insbeson-
dere in den Trassenbereichen, in denen die Leitung inner-
halb vorhandener Feldwege verlegt wird, ist von massiven, 
bestehenden antropogenen Störungen der Böden infolge 
Verdichtung, Teilversiegelung etc. auszugehen.  
 
Baubedingte Wirkungen des Vorhabens bezüglich des 
Gesamtvorhabens sind als nicht erheblich zu bewerten. 
Die Bodennutzung der betroffenen Ackerbereiche wird 
nach Abschluss der Bauarbeiten wieder vollumfänglich 
möglich sein. 
 
Relevante Flächenverluste sind durch das Vorhaben nicht 
zu erwarten.  
 
Insgesamt ist unter Beachtung der fachgerechten Bauaus-
führung mit keinen erheblich nachteiligen Auswirkungen 
zu rechnen.   
 
Schutzgut Wasser 
 
Eine Betroffenheit von Oberflächengewässern ist durch 
das geplante Vorhaben nicht gegeben. 
 
Nachteilige Auswirkungen auf das Grundwasser sind nicht 
zu befürchten.  
 
Schutzgüter Klima und Luft 
 
Durch das geplante Vorhaben ist keine Beseitigung klima-
tisch bzw. lufthygienisch bedeutsamer Strukturen zu er-
warten. 
Auch werden durch das Vorhaben keine Bauten errichtet, 
die Querriegel im Bereich potentieller Kalt- und Frischluft-
bahnen darstellen könnten. 
 
Durch das geplante Vorhaben ist bezüglich des Schutzgu-
tes Klima und Luft mit keinen erheblich nachteiligen Aus-
wirkungen zu rechnen.   
 
Schutzgut Landschaft 
 
Die geplante Leitung hat aufgrund ihres unterirdischen 
Verlaufs keine nachteiligen Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild. 
 
Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
 
Durch anlage- oder betriebsbedingte Wirkungen der ge-
planten Fernwasserleitung besteht bezüglich des Schutz-
gutes kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter keine Be-
troffenheit. 
 
Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten 
Schutzgütern 
 
Erhebliche nachteilige Auswirkungen durch veränderte 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind nicht 
zu erwarten. 
 
Hinweise 
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 
Beruht die Feststellung auf einer Vorprüfung, so ist die Ein-
schätzung der zuständigen Behörde in einem gerichtlichen 
Verfahren betreffend die Zulassungsentscheidung nur da-
raufhin zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend 

den Vorgaben von § 7 UVPG durchgeführt worden ist und 
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.  
Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde liegen, 
können im Landesverwaltungsamt, Referat Wasser, 
Dienstgebäude Dessauer Straße 70, 06118 Halle (Saale) 
eingesehen werden. 
 

---------- 
 

Bekanntmachung der Allgemeinverfügung  
des Referats Gesundheitswesen, Pharmazie 

über die Gestattung gemäß § 79 Abs. 5 Arzneimittel-
gesetz (AMG) zur Versorgung der Bevölkerung in 

Sachsen-Anhalt mit Pneumokokkenimpfstoff 
 

Vom 25. September 2020 
 
Auf Grundlage von § 79 Abs. 5 AMG in Verbindung mit der 
Bekanntmachung des Bundesministeriums für Gesundheit 
(BMG) vom 16.03.2020 (BAnz AT 17.03.2020 B4) wird ein 
befristetes Abweichen von den Vorgaben des AMG wie 
folgt gestattet: 
 
Das Landesverwaltungsamt (LVwA) als zuständige Be-
hörde für den Vollzug des AMG in Sachsen-Anhalt gestat-
tet den Inhabern einer Erlaubnis nach § 52a AMG, Apothe-
ken mit Erlaubnis nach §§ 1 oder 16 Apothekengesetz 
(ApoG) und Krankenhausapotheken mit Erlaubnis nach 
§ 14 ApoG das Inverkehrbringen der nachfolgend geliste-
ten Arzneimittel, die von den Vorgaben des § 10 Abs. 1 
AMG hinsichtlich der Kennzeichnung in deutscher Spra-
che und der Produktserialisierung sowie von § 11 AMG be-
züglich der Packungsbeilage in deutscher Sprache abwei-
chen. 
 

 
 
Die Allgemeinverfügung ist wirksam bis zu dem Zeitpunkt 
der Feststellung des Entfallens des Mangels der Versor-
gung der Bevölkerung durch das BMG. Maßgebend ist der 
Tag nach der entsprechenden Bekanntmachung des BMG 
im Bundesanzeiger. 
 
Diese Allgemeinverfügung kann ganz oder teilweise jeder-
zeit widerrufen werden. Sie gilt am Tag nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung durch das Landesverwaltungsamt 
als bekannt gegeben. Die öffentliche Bekanntmachung er-
folgt durch Aushang, im Amtsblatt (Ausgabe Oktober 
2020) und auf der Homepage des LVwA. 
 
Diese Allgemeinverfügung ersetzt die Allgemeinverfügung 
über die Gestattung gemäß § 79 Abs. 5 AMG vom 28. Ap-
ril 2020. 
 
Rechtsbehelfsbelehrunq 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Halle, 
Thüringer Str. 16, 06112 Halle (Saale) erhoben werden.  
 
Hinweis:  
Widerspruch und Anfechtungsklage haben gemäß § 79 
Absatz 6 AMG keine aufschiebende Wirkung. 
 

 
Landesverwaltungsamt 

Dr. Anja Schmeil 
Referatsleiterin 

https://www.bing.com/local?lid=YN6740x12793270103676233386&id=YN6740x12793270103676233386&q=Verwaltungsgericht+Halle&name=Verwaltungsgericht+Halle&cp=51.4690093994141%7e11.9851703643799&ppois=51.4690093994141_11.9851703643799_Verwaltungsgericht+Halle&FORM=SNAPST
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C. Kommunale Gebietskörperschaften 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Burgenlandkreises 

zum Antrag auf Genehmigung der Neufassung der 
Verbandssatzung des Wasser- und Abwasserverban-

des Saale - Unstrut 
 
Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasser-
verbandes Saale - Unstrut hat am 17.08.2020 mit Be-
schluss Nr. 10/4/2020 die Neufassung der Verbandssat-
zung beschlossen. Diese Satzung des Wasser- und Ab-
wasserverbandes Saale - Unstrut ist Bestandteil des Amts-
blattes und diesem als Anlage beigefügt. 
Zur Neufassung der Verbandssatzung erging durch den 
Burgenlandkreis am 15.09.2020, Az: 151200/D/38, fol-
gende Verfügung:   
 
Neufassung der Verbandssatzung des Wasser- und 

Abwasserverbandes Saale – Unstrut 
 
hier: Genehmigung gemäß § 14 Abs. 2 GKG-LSA 
 
Sehr geehrter Herr Dr. List, 
auf der Grundlage der Bestimmungen des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Sachsen-
Anhalt (GKG-LSA) i.V.m. dem Kommunalverfassungsge-
setz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), dem Verwal-
tungsverfahrensgesetz für das Land Sachsen-Anhalt 
(VwVfG LSA) sowie der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) in der jeweils gültigen Fassung ergeht folgender  
 
B e s c h e i d: 
 

1. Die durch die Verbandsversammlung des Was-
ser- und Abwasserverbandes Saale – Unstrut in 
ihrer Sitzung vom 17.08.2020 mit Beschluss–Nr. 
10/4/2020 mit Wirkung zum 01.01.2021 be-
schlossene Verbandssatzung für den Wasser- 
und Abwasserverband Saale – Unstrut – Finne 
wird genehmigt. 

2. Für diese Entscheidung werden keine Kosten er-
hoben. 

 
Begründung: 
 
Mit Bericht vom 27.08.2020 wurde durch den Wasser- und 
Abwasserverband Saale - Unstrut der Beschluss-Nr. 
10/4/2020 vom 17.08.2020 über die Verbandssatzung des 
Wasser- und Abwasserverbandes Saale - Unstrut – Finne 
mit Wirkung zum 01.01.2021 unter Beifügung der entspre-
chenden Unterlagen dem Burgenlandkreis als Kommu-
nalaufsichtsbehörde zur Genehmigung gemäß § 14 Abs. 
2 GKG LSA vorgelegt. Die Änderung der Verbandssat-
zung des WAV Saale – Unstrut ist aufgrund der durch die 
Verbandsversammlung des WAV Saale- Unstrut und des 
AZV Unstrut – Finne beschlossenen Eingliederung des 
AZV Unstrut – Finne gemäß § 85 Wassergesetz des Lan-
des Sachsen – Anhalt zum 01.01.2021 und der damit ver-
bundenen Änderung des Mitgliederbestandes erforderlich.  
 
zu 1.: 
Gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 1 GKG-LSA ist der Burgenland-
kreis zuständige Kommunalaufsichtsbehörde für den Was-
ser- und Abwasserverband Saale - Unstrut. Grundlage für 
die Entscheidung ist der § 14 Abs. 2 GKG-LSA. Danach 
bedürfen Änderungen, die den Mitgliederbestand des 
Zweckverbandes betreffen der Genehmigung durch die 

zuständige Kommunalaufsichtsbehörde. Die Genehmi-
gung ist zu erteilen, wenn die gesetzlichen Voraussetzun-
gen hierfür vorliegen.  
Durch die Verbandsversammlung des WAV Saale – Un-
strut wurden in ihrer Sitzung am 17.08.2020 mit Beschluss 
Nr. 9/4/2020 die Eingliederung des AZV Unstrut – Finne 
und der entsprechende Eingliederungsvertrag sowie mit 
Beschluss Nr. 10/4/2020 die Neufassung der Verbands-
satzung des WAV Saale – Unstrut – Finne mit Wirkung 
zum 01.01.2021 beschlossen. Aus den vorgelegten Unter-
lagen ist ersichtlich, dass die Beschlüsse formell rechtmä-
ßig zustande gekommen sind und keinen Anlass zur Be-
anstandung geben. 
Durch die Verbandsversammlung des Abwasserzweck-
verbandes Unstrut – Finne wurde in ihrer Sitzung am 
18.08.2020 mit Beschluss Nr. VV-Ö-02.01/2020 die Ein-
gliederung in den WAV Saale – Unstrut zum 01.01.2021 
und der entsprechende Eingliederungsvertrag beschlos-
sen. Die zur formellen Rechtmäßigkeitsprüfung des Be-
schlusses überlassenen Unterlagen lassen keine Gründe 
zur Beanstandung erkennen. 
Die kommunalrechtliche Prüfung der Verbandssatzung 
des Wasser- und Abwasserverbandes Saale – Unstrut – 
Finne, welche zum 01.01.2021 in Kraft treten soll, hat er-
geben, das selbige die materiell – rechtlichen Vorausset-
zungen für die Erteilung der Genehmigung erfüllt.  
 
zu 2.: 
Die Kostenentscheidung beruht auf § 2 Abs. 2 des Verwal-
tungskostengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(VwKostG LSA) vom 27.06.1991 in der derzeit gültigen 
Fassung. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Burgen-
landkreis, Schönburger Straße 41, 06618 Naumburg ein-
zulegen. Die Schriftform wird ferner durch eine E-Mail mit 
qualifizierter elektronischer Signatur an die E-Mail Adresse 
burgenlandkreis@blk.de oder durch eine absenderbestä-
tigte De-Mail an burgenlandkreis@blk.de-mail.de erfüllt.  
 
Hinweis: 
 
Die Verbandssatzung wird einschließlich ihrer Genehmi-
gung gemäß § 8 Abs. 5 i. V. m. § 14 Abs. 2 GKG LSA durch 
die Kommunalaufsichtsbehörde öffentlich bekannt ge-
macht. Der WAV Saale – Unstrut und der AZV Unstrut – 
Finne sowie deren Mitgliedsgemeinden haben in der für 
die Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen 
Form auf die Veröffentlichung hinzuweisen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 

  
Hartmann  Dienstsiegel-  
 
Die Neufassung der Verbandssatzung befindet sich im 
Anlagenteil dieses Amtsblattes 
 

 
 
 

mailto:burgenlandkreis@blk.de
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D. Sonstige Dienststellen 
 

Öffentliche Bekanntmachung der  
Regionalen Planungsgemeinschaft Halle 

 
Einladung 

zur 1. Sitzung 2020 des Regionalausschuss der Regi-
onalen Planungsgemeinschaft Halle 

 
Tagungsort: Landratsamt des 
  Burgenlandkreises 
  Schönburger Straße 41 
  06618 Naumburg 
  Großer Kreistagssaal 
 
Termin:  Dienstag, den 
  03. November 2020 
  13.00 Uhr 

 
Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen: 
 
TOP 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der 
 ordnungsgemäßen Einberufung sowie der 
 Beschlussfähigkeit  

TOP 2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und 
 Feststellung der Tagesordnung 

TOP 3 Einwohnerfragestunde 

TOP 4 Feststellen der Niederschrift vom 19.11.2020 

TOP 5 Informationen des Vorsitzenden der Regio- 
 nalen Planungsgemeinschaft 

TOP 6 Jahresabschluss der Regionalen Planungsge-
meinschaft Halle für das Haushaltsjahr 2017 
und Entlastung des Vorsitzenden 

TOP 7 Haushaltssatzung der Regionalen Planungs-
gemeinschaft Halle für das Haushaltsjahr 2021 

TOP 8 Information zur Umsetzung der Handrei-
chung des Ministeriums für Landesentwick-
lung und Verkehr für die Errichtung großflä-
chiger Photovoltaikfreiflächenanlagen und 
deren raumordnerische Bewertung in Sach-
sen- Anhalt (Erlass vom 17.04.2020) sowie 
die direkten Auswirkungen auf das laufende 
Verfahren zur Planänderung des REP Halle 

TOP 9 Aufhebung der Beschlüsse Nr. V/51-2019 
(Entscheidung über erneute öffentliche Beteili-
gung zum Entwurf zur Änderung des Regiona-
len Entwicklungsplans für die Planungsregion 
Halle) und Nr. V/52-2019 (Entscheidung über 
eine erneute öffentliche Auslegung und Be-
handlung der Hinweise und Anregungen zum 
Entwurf zur Änderung des Regionalen Ent-
wicklungsplans für die Planungsregion Halle) 

TOP 10  Entscheidung über eine erneute öffentliche 
Beteiligung zum Entwurf Teiländerung des 2. 
Entwurfs der Planänderung zum REP Halle 
2017 

TOP 11 Beschlussfassung des Entwurfs Teiländerung 
des 2. Entwurfs der Planänderung zum REP 
Halle 2017 gemäß § 7 Absatz 7 ROG 

TOP 12 Entscheidung über eine erneute öffentliche 
Auslegung und Behandlung der Hinweise und 
Anregungen zum Entwurf Teiländerung des 2. 
Entwurfs der Planänderung zum REP Halle 
2017 

TOP 13 Informationen zum Stand der Änderungen der 
Regionalen Teilgebietsentwicklungspro-
gramme für die Planungsräume Amsdorf und 
Profen sowie Merseburg-Ost und Geiseltal 

TOP 14 Anfragen der Vertreter des Regionalausschus-
 ses an den Vorsitzenden 

TOP 15 Schließung der Sitzung 

Hinweis: Bedingt durch die Corona-Pandemie wird um 
Beachtung der Mindestabstände, der Hygienemaßnah-
men und der Maskenpflicht vor Ort gebeten. Die Teil-
nehmerzahl ist auf 25 Personen beschränkt. Eine An-
meldung für die Teilnahme ist unerlässlich. Die Anmel-
dung erfolgt per Sitzungsportal oder über die Ge-
schäftsstelle telefonisch unter 0345/4823.8810 oder per 
E-Mail an info@planungsregion-halle.de. Für Gäste gilt, 
dass für eine Teilnahme die Reihenfolge der Anmel-
dung berücksichtigt wird. 

 
Halle (Saale), den 22.09.2020 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
Regionale Planungsgemeinschaft Halle 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung der  
Regionalen Planungsgemeinschaft Halle 

 
Einladung 

 zur 1. Sitzung 2020 der Regionalversammlung der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Halle  

 
Tagungsort: Kongress- und Kulturzentrum 
  Ständehaus Merseburg 
  Oberaltenburg 2 
  06217 Merseburg 
  Erhard-Hübner-Saal 
 
Termin:  Dienstag, den 
  01. Dezember 2020 
  13.00 Uhr 
 
Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen: 
 
TOP 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der 
 ordnungsgemäßen Einberufung sowie der 
 Beschlussfähigkeit  

TOP 2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und 
 Feststellung der Tagesordnung 

TOP 3 Einwohnerfragestunde 

TOP 4 Feststellen der Niederschrift vom 10.12.2019 

TOP 5 Informationen des Vorsitzenden der Regio- 
 nalen Planungsgemeinschaft Halle 

TOP 6 Jahresabschluss der Regionalen Planungsge-
meinschaft Halle für das Haushaltsjahr 2017 
und Entlastung des Vorsitzenden 

TOP 7 Haushaltssatzung der Regionalen Planungs-
gemeinschaft Halle für das Haushaltsjahr 2021 

TOP 8 Information zur Umsetzung der Handrei-
chung des Ministeriums für Landesentwick-
lung und Verkehr für die Errichtung großflä-
chiger Photovoltaikfreiflächenanlagen und 
deren raumordnerische Bewertung in Sach-
sen- Anhalt (Erlass vom 17.04.2020) sowie 
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die direkten Auswirkungen auf das laufende 
Verfahren zur Planänderung des REP Halle 

TOP 9 Aufhebung der Beschlüsse Nr. V/51-2019 
(Entscheidung über erneute öffentliche Beteili-
gung zum Entwurf zur Änderung des Regiona-
len Entwicklungsplans für die Planungsregion 
Halle) und Nr. V/52-2019 (Entscheidung über 
eine erneute öffentliche Auslegung und Be-
handlung der Hinweise und Anregungen zum 
Entwurf zur Änderung des Regionalen Ent-
wicklungsplans für die Planungsregion Halle) 

TOP 10 Entscheidung über eine erneute öffentliche 
Beteiligung zum Entwurf Teiländerung des 2. 
Entwurfs der Planänderung zum REP Halle 
2017 

TOP 11  Beschlussfassung des Entwurfs Teiländerung 
des 2. Entwurfs der Planänderung zum REP 
Halle 2017 gemäß § 7 Absatz 7 ROG   

TOP 12 Entscheidung über eine erneute öffentliche 
Auslegung und Behandlung der Hinweise und 
Anregungen zum Entwurf Teiländerung des 2. 
Entwurfs der Planänderung zum REP Halle 
2017 

TOP 13  Informationen zum Stand der Änderungen der 
Regionalen Teilgebietsentwicklungspro-
gramme für die Planungsräume Amsdorf und 
Profen sowie Merseburg-Ost und Geiseltal 

TOP 14 Jubiläum: 20 Jahre Regionale Planungsge-
meinschaft Halle 

TOP 15 Anfragen der Vertreter der Regionalversamm-
 lung an den Vorsitzenden 

TOP 16 Schließung der Sitzung 

 

Hinweis: Bedingt durch die Corona-Pandemie wird um 
Beachtung der Mindestabstände, der Hygienemaßnah-
men und der Maskenpflicht vor Ort gebeten. Eine An-
meldung für die Teilnahme ist unerlässlich. Die Anmel-
dung erfolgt per Sitzungsportal oder über die Ge-
schäftsstelle telefonisch unter 0345/4823.8810 oder per 
E-Mail an info@planungsregion-halle.de. Das Anmel-
dungserfordernis gilt auch für Gäste. 

 
Halle (Saale), den 22.09.2020 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
Regionale Planungsgemeinschaft Halle 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung der  
Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg 

 
Die nächste Sitzung der Regionalversammlung des kom-
munalen Zweckverbandes „Regionale Planungsgemein-
schaft Magdeburg“ findet am 18.11.2020 um 16:00 Uhr im 
Ratssaal der Landeshauptstadt Magdeburg, Alter Markt 6, 
in 39104 Magdeburg zu folgender Tagesordnung statt: 
 
Tagesordnung Regionalversammlung 18.11.2020 
 
I. Öffentliche Sitzung 

 
TOP 1 Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen 
  Ladung und der Beschlussfähigkeit 

TOP 2 Bestätigung der Tagesordnung  
 
TOP 3 Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom  
  29.09.2020 
 
TOP 4 Entgegennahme des Jahresabschlusses 2017 
  und Entlastung des Vorsitzenden 
 
TOP 5 Haushalt 2021 
 
TOP 6 Bericht des Vorsitzenden über wichtige Ange- 
  legenheiten des Zweckverbandes 
 
TOP 7 Mitteilungen, Anfragen, Anregungen 
 
gez. Markus Bauer 
Vorsitzender 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des kommunalen 
Zweckverbandes „Regionale Planungsgemeinschaft 

Magdeburg“ - Öffentliche Auslegung des  
2. Entwurfes des Regionalen Entwicklungsplanes für 

die Planungsregion Magdeburg mit Umweltbericht 
(Beschluss der Regionalversammlung RV 07/2020 

vom 29.09.2020) 
 
 
Die Auslegungsdaten des 2. Entwurfes des Regiona-
len Entwicklungsplanes befindet sich im Anlagenteil 
dieses Amtsblattes 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Zweckverbandes 
Natur- und Kulturlandschaft Drömling/Sachsen-An-

halt, über die 1. Änderung der Verbandssatzung vom 
19. Januar 2018 

 
1. Änderung der Verbandssatzung vom 19. Januar 

2018 
 

am 25. Juni 2020. 
 

§ 1 
 
Auf Grundlage der §§ 6, 8, 16 des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. Februar 1998 (GVBl. LSA 
S. 81), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Kommunal-
rechtsreformgesetzes vom 15.05.2014 (GVBl. LSA 
S. 288), hat die Verbandsversammlung des Zweckverban-
des „Natur- und Kulturlandschaft Drömling/Sachsen-An-
halt” in ihrer Sitzung am 25. Juni 2020 die Zweckverbands-
satzung vom 19. Januar 2018 wie folgt geändert:  
 
1. § 19 wird wie folgt geändert: 
 
(a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 
„Satzungen und Verordnungen des Zweckverbandes wer-
den im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-
Anhalt bekannt gegeben. Haushaltspläne werden mit ihren 
wesentlichen Festsetzungen, den jeweils dazugehörigen 
Beschlüssen der Verbandsversammlung, insb. betreffend 
Haushaltssatzung, Jahresabschluss und Entlastung sowie 
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der erforderlichen Genehmigungen der Kommunalauf-
sichtsbehörde ebenfalls im Amtsblatt des Landesverwal-
tungsamtes öffentlich bekannt gemacht.  
Wesentliche Festsetzungen sind: 
 
- die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan 
- die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan 
- die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
 förderungsmaßnahmen 
- die Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, 
 die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investi-
 tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belas-
 ten 
- der Höchstbetrag der Kassenkredite 
- der Umlagebedarf, dessen Verteilungsschlüssel und 
 den auf jedes Verbandsmitglied entfallenden Umla-
 geanteil. 
 
Im Übrigen wird der Haushaltsplan im Dienstgebäude des 
Verbandes (Haldensleber Straße 21, 39359 Calvörde) zur 
Einsichtnahme für die Dauer von sieben Tagen ausgelegt. 
Auf den Ort, die Dienstzeiten und die Dauer der Auslegung 
ist bei der öffentlichen Bekanntmachung hinzuweisen.“ 
 
§ 2 
 
Diese Änderung der Verbandssatzung vom  
19. Januar 2018 tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 
 
 
Calvörde, den 22.09.2020 
 
Zweckverband „Natur- und Kulturlandschaft Dröm-
ling/Sachsen-Anhalt“ 
 
 
Kausche 
Verbandsgeschäftsführer 
 
 
Die 1. Änderung der Verbandssatzung des Zweckverban-
des Natur- und Kulturlandschaft Drömling/Sachsen-Anhalt 
vom 19. Januar 2018 enthält keine genehmigungspflichti-
gen Bestandteile. Der Beschluss zur 1. Änderung der Ver-
bandssatzung kann gemäß § 16 Abs. 1 GKG LSA i.V.m. 
§ 146 Abs. 2 KVG LSA vollzogen werden (Entscheidung 
der Kommunalaufsichtsbehörde vom 17.09.2020, Az.: 
206.6.1-1011/01710-ZV-dröml.-1.ÄVS).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herausgegeben vom Landesverwaltungsamt  
Erscheint zum 15. des Monats 

Bezugspreis: 38,64 € jährlich, Einzelpreis: 3,22 €, zuzüglich Versandkosten
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Anlage 

zum Amtsblatt Nr. 10/2020 vom 15. Oktober 2020 

 

 
 

1. Übersichtskarte des Überschwemmungsgebietes Uchte von der Mündung in 
 die Biese (km 0+187) bis Uchtspringe (km 53+607) 
 

 Die Darstellung der Karte erfolgt hier abweichend vom angegebenen Maßstab! 

 

2. Übersichtskarte des Überschwemmungsgebietes Goldbach vom 
 Flusskilometer (km 0+908) bis Mönchenmühle (km 26+892) 
 

 Die Darstellung der Karte erfolgt hier abweichend vom angegebenen Maßstab! 

 

3. Verbandssatzung des Wasser- und Abwasserverbandes Saale-Unstrut-Finne 

 

4. Auslegung des 2. Entwurfes des Regionalen Entwicklungsplanes für die 
 Planungsregion Magdeburg mit Umweltbericht (Beschluss der Regional-
 versammlung RV 07/2020 vom 29.09.2020) 
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Zeichenerklärung:

Überschwemmungsgebiet HQ 100

Blattschnitt Überschwemmungsgebietskarten 

Landesverwaltungsamt  

Überschwemmungsgebiet Uchte
Flusskilometer 0+187 bis 53+607

Datenquelle:

Maßstab:

Kartengrundlage:

Bearbeitung:

1 : 60.000

IWUD Ingenieure für Wasser, Umwelt und 
Datenverarbeitung GmbH
Nagelschmiedstraße 11a
37671 Höxter

Bearbeitungsstand: Juni 2020

Topographische Karte Sachsen-Anhalt DTK50
(Lagestatus 489)

Landesbetrieb für Hochwasserschutz 
und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

Geschäftsbereich Grundlagen, Planung und Bau,
Deichrückverlegung und Polder
Willi-Brundert-Str. 14
06132 Halle (Saale)

Übersichtskarte

Herausgeber: Landesverwaltungsamt

Redaktion: Referat Wasser
Dessauer Straße 70
06118 Halle(Saale)

der Verordnung zur Festsetzung des 
Überschwemmungsgebietes Uchte

Darstellung auf der Grundlage von Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung.
Mit Genehmigung des Landesamtes für Landesvermessung und Geoinformationen Sachsen-Anhalt.
DTK50 © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, [2020/010312]

Die Karte ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigungen nur mit Erlaubnis des Herausgebers.
Als Vervielfältigungen gelten z.B. Nachdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung,
Digitalisieren, Scannen sowie Speicherung auf Datenträger.
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Zeichenerklärung:

Überschwemmungsgebiet HQ 100

Blattschnitt Überschwemmungsgebietskarten 

Landesverwaltungsamt  

Überschwemmungsgebiet Goldbach
Flusskilometer 0+908 bis 26+892

Datenquelle:

Maßstab:

Kartengrundlage:

Bearbeitung:

1 : 50.000

Björnsen Beratende Ingenieure Erfurt GmbH
Parsevalstraße 2
99092 Erfurt

Bearbeitungsstand: Juni 2020

Topographische Karte Sachsen-Anhalt DTK50
(Lagestatus 489)

Landesbetrieb für Hochwasserschutz 
und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

Geschäftsbereich Grundlagen, Planung und Bau,
Deichrückverlegung und Polder
Willi-Brundert-Str. 14
06132 Halle (Saale)

Übersichtskarte

Herausgeber: Landesverwaltungsamt

Redaktion: Referat Wasser
Dessauer Straße 70
06118 Halle(Saale)

der Verordnung zur Festsetzung des 
Überschwemmungsgebietes Goldbach

Darstellung auf der Grundlage von Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung.
Mit Genehmigung des Landesamtes für Landesvermessung und Geoinformationen Sachsen-Anhalt.
DTK50 © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, [2020/010312]
Es gelten die Nutzungsbedingungen des LVermGeo LSA

Die Karte ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigungen nur mit Erlaubnis des Herausgebers.
Als Vervielfältigungen gelten z.B. Nachdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung,
Digitalisieren, Scannen sowie Speicherung auf Datenträger.












































